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Der Ratgeber wird betreut von:

Planer versus Errichter?
Der Errichter sollte, falls er nicht auch 
Planer ist, frühzeitig in die Planung 
miteinbezogen werden. Dies hat eini-
ge entscheidende Vorteile, denn er kann 
unter Umständen die Produktewahl be-
einflussen sowie die Gelegenheit nut-
zen, sich mit dem Pro-
jekt vertraut zu machen. 
So können mögliche 
Gefahren frühzeitig er-
kannt und dem Planer 
mitgeteilt werden. Nur 
durch eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Pla-
ner, Errichter, Bauherr, 
Nutzer, Behörden usw. 
können Synergien ent-
stehen, welche schliess-
lich endlose Diskussio-
nen, Streitigkeiten oder 
sogar Gerichtsfälle ver-
meiden helfen.

Produkteauswahl bachten
Ein besonderes Augenmerk muss dar-
auf gerichtet werden, dass ausschliess-
lich zertifizierte Komponenten verwen-
det werden, welche die gültigen Nor-
men (z.B. EN 179 und EN 1125) 
erfüllen. Die notwendigen Zertifika-
te können beim Hersteller eingefordert 
werden. Bei Bauteilen kann im Schwei-
zerischen Brandschutzregister (http://
bsronline.vkf.ch) nachgeschlagen wer-
den, welche Produkte zugelassen sind. 
Veränderungen dürfen an geprüften und 
zugelassenen Bauteilen nur begrenzt 
vorgenommen werden. Bei wesentli-
chen Abweichungen ist eine erneute 
Prüfung notwendig. Bauteile welche 

Brandschutz aus Sicht  
des Errichters

Rolf Möckli

In der Praxis wird zwischen dem baulichen (z.B. Brandabschot-
tung), dem technischen (z.B. Brandmeldeanlage) und dem 
organisatorischen (z.B. Evakuationsplan) Brandschutz un-
terschieden. Diese drei Segmente müssen immer als Ganzes 
beurteilt werden, weil nur so wirksam Brandschutz betrieben 
werden kann. Wie gross der Anteil der einzelnen Segmente 
am Ganzen ist, ist von Fall zu Fall verschieden und kann sehr 
stark variieren. Auf jeden Fall ist aber eine sorgfältige Pla-
nung (wie z.B. eine Brandrisikobewertung etc.) durch Fach-
leute notwendig.

keinen speziellen Prüfnachweis benö-
tigen, sind ebenfalls im Brandschutzre-
gister ersichtlich.

Gesetze, Vorschriften und Normen
Auf Bundesebene unterstehen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer bezüglich Ar-

beitssicherheit und somit 
dem Brandschutz dem Lan-
desrecht, darin im Speziellen 
dem Bundesgesetz über die 
Arbeit in Industrie, Gewerbe 
und Handel (Arbeitsgesetz/
ArG) vom 13. März 1964, SR 
822.11, und dem Bundesge-
setz über die Unfallversiche-
rung (Unfallversicherungs-
gesetz/UVG) vom 20. März. 
1981, SR 832.20. Die Brand-
schutzvorschriften, welche 
aus der Brandschutznorm, 
den Brandschutzrichtlini-
en, den Brandschutzerläute-
rungen, den Brandschutzar-

beitshilfen sowie den Prüfbestimmun-
gen enthalten, haben Vorschriftencha-
rakter. Herausgeberin ist die Vereini-
gung Kantonaler Feuerversicherungen 
(VKF). Ziel dieser Brandschutzvor-
schriften sind gemäss der Brandschutz-
norm Art. 1, Abs. 1 der Schutz von Per-
sonen, Tieren und Sachen vor den Ge-
fahren und Auswirkungen von Bränden 
und Explosionen. Der Geltungsbereich 
betrifft Neubauten sowie bestehende 
Bauten, welche wesentlich baulich oder 
betrieblich verändert werden (Art. 2). 
Betroffen sind davon alle Personen, die 
bei der Planung, Bau, Betrieb, oder In-
standhaltung von Bauten und Anlagen 
tätig sind (Art. 3, Abs. b).

Die Grenzen des Errichters?
Der Errichter muss die Grenzen des 
Machbaren genau kennen, um keine bö-
sen Überraschungen zu erleben. Brand-
melde- sowie Sprinkleranlagen dürfen 
zudem nur durch die VKF zugelassene 
Firmen installiert und gewartet werden. 
Wer auf dem Gebiet des Brandschut-
zes tätig sein will, muss zwingend die 
heute gültigen Brandschutzvorschrif-
ten kennen und diese auch umsetzen. 
Eine kontinuierliche Weiterbildung der 
Mitarbeiter ist deshalb ein Muss. Die 
Palette an Weiterbildungskursen ist da-
bei sehr breit gefächert und reicht von 
allgemeinen Brandschutzkursen bis zu 
Kursen über Spezialgebiete. Die meis-
ten dabei erworbenen Zertifikate und 
Diplome haben eine beschränkte Gül-
tigkeitsdauer, können aber unter gewis-
sen Bedingungen verlängert werden.

Instruktion und Wartungsverträge
Die beste Brandschutztüre nützt nichts, 
wenn sie unterkeilt ist! Hier trägt je-
der Errichter die Verantwortung für ei-
ne saubere Instruktion und Übergabe. 
Leider werden Wartungsverträge oft 
nur in denjenigen Fällen abgeschlos-
sen, wenn sie gesetzlich vorgeschrie-
ben sind. Dies führt dazu, dass sehr vie-
le technische Anlagen nicht fachmän-
nisch gewartet werden und unter Um-
ständen in einem Ereignissfall versa-
gen oder gar nicht funktionieren. Der 
Errichter sollte deshalb nicht nur zur 
Arbeitssicherung darauf achten, War-
tungsverträge abschliessen zu können. 
Denn zu den möglichen Schäden an 
Personen und Sachen, kann unter Um-
ständen ein beträchtlicher Imagescha-
den hinzukommen. Wartungsverträge 
haben zudem den Vorteil, dass sie in ei-
nem Ereignisfall dem Eigentümer als 
Beweisdokument zur Verfügung ste-
hen.  

Funktionieren in einem 
Ereignisfall meine Installa-
tionen?


